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STRAFRECHT ohne Strafe
von C. Sacchetto

Nachfolgend soll auf eine im Jahre 1947 in Genua
gegründete Bewegung hingewiesen werden, die sich
zum Ziele setzt, künftig nicht mehr das Verbrechen,
sondern allein den Verbrecher zu beurteilen, und
anstelle des Strafrechtes ein System von sozialen Ver-
teidigungsmassnahmen aufstellen will. Im Hinblick auf
die gegenwärtige Strafvollzugsreorganisation und in
Berücksichtigung der Tatsache, dass das Schweizerische

Strafgesetzbuch im Abschnitt «Massnahmen»
diese kriminalpolitische Idee bereits aufgegriffen hat,
soll in seiner allgemeinen Form auf das Ziel und die
Folgerungen dieser Bewegung eingegangen werden,
um dadurch den heutigen Stand der Entwicklung der
Kriminalpolitik zu überprüfen und auf weitere
Möglichkeiten zur Gestaltung des Straf- und Massnahmenvollzuges

hinzuweisen. Ebenso soll die Möglichkeit
einer umfassenden Verbrechensbekämpfung im Rahmen

der «sozialen Massnahmen» in Betracht gezogen
werden.

Das Schweizerische Strafgesetzbuch wurde
hauptsächlich unter dem kriminalpolitischen
Aspekt der Generalprävention geschaffen. Der Schutz
aller gesellschaftlichen Güter und die Gewährleistung

der persönlichen Freiheit werden durch
nahezu 400 Artikel des Strafgesetzbuches gegenüber

dem Rechtsbrecher respektiert; dieses bedeutet

daher nichts anderes als ein von der General¬

prävention beherrschtes System zur Verteidigung
der Rechtsgüter. Man will also durch die
Strafandrohung einen Rechtsbruch verhindern und die
Verbrechensbekämpfung gleichsam durch ein
System der Abschreckung vollziehen. Das Strafrecht
und somit auch der Strafvollzug dienen somit der
Genugtuung für geschaffenes Unrecht und zur
Egalisierung für die vom Täter verletzte
Rechtsordnung. In juristischen Kreisen herrscht also der
Gedanke der Generalprävention vor. Eine gegenteilige

Tendenz macht sich heute jedoch in
Strafvollzugskreisen bemerkbar. Wenn das Strafrecht
(mit Ausnahme des Massnahmenvollzuges der
Artikel 14/15, 42, 43, 44 und 45 StGB) eine Abschrek-
kung durch die in den einzelnen Gesetzesartikel
angedrohte Strafe bewirken soll, so hat sich heute
der Strafvollzug bereits zugunsten der
Spezialprävention aufgelockert, d. h. der Strafvollzug
wird nach Möglichkeit unter dem Aspekt der
Täterpersönlichkeit gestaltet. Im Strafvollzug
überwiegt also bereits der spezialpräventive Gedanke
des Strafrechtes. Allerdings wird dieser Lichtblick

bedeutend eingeschränkt durch das im voraus
festgesetzte Strafmass und durch die verschiedenartigste

Interpretation des Strafzweckes überhaupt.
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